
Zusatzantrag 

gemäß § 53 Abs. 3 GOG-NR 

der Abgeordneten Mag. Jörg Leichtfried, Cornelia Ecker 

-------- -- --

zum Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungs-vorlage (152 

d.B.): Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) zwischen der Europäischen Union 

und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Kanada andererseits samt Gemeinsamer 

Auslegungserklärung (178 d.B.) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Genehmigung des gegenständlichen Staatsvertrages erfolgt unter der Bedingung, dass folgender 

völkerrechtlicher Vorbehalt anlässlich der Ratifikation durch Österreich rechtsverbindlich erklärt 

wird: 

"Die Kapitel 8 Abschnitt F (Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Investoren und Staaten) 

sowie Artikel 13.21 (Investitionsstreitigkeiten im Bereich Finanzdienstleistungen) gelten nicht für von 

Österreich eingeführte oder aufrechterhaltene Maßnahmen."" 

Begründung 

CETA führt erstmals in einem EU-Handelsabkommen die Möglichkeit für Konzerne ein, Staaten auf 

Grund von Verletzungen des Abkommens direkt und unter Umgehung der österreichischen Gerichte 

vor einem internationalen Tribunal zu klagen. CETA selbst räumt Konzernen weitreichende Rechte 

ein, die eine eindeutige Schlagseite zu Gunsten von Profiten und zu Lasten allgemeiner 

gesellschaftlicher Interessen haben. Die bisherige Klagetätigkeit auf Grund solcher 

Konzernklagerechte zeigt, welche negativen Folgen die bloße Möglichkeit solcher Konzernklagen hat. 

Vor allem verletzen solche Konzernklagerechte einen fundamentalen Grundstatz unseres 

Rechtsstaates: die Gleichheit vor dem Gesetz. Während es sich die Konzerne richten können und ihr 

"Recht" vor ihnen günstig gewogenen Tribunalen durchsetzen können, sind Bürgerinnen und Bürger 

auf normale Gerichte verwiesen. Ihnen steht etwa bei Verletzung von Arbeitnehmerinnenrechten 

oder Verstößen gegen Umweltschutzpflichten nicht die Möglichkeit offen, vor Sondertribunalen 

Klage zu erheben. 

Auch im Rahmen der Europäischen Union gibt es massive Bedenken gegen das System der 

Konzerngerichte. Im Achmea-Urteil hat der EuGH eindeutig ausgesprochen, dass Sonderklagerechte 

für Konzerne dazu führen, dass das Europarecht ausgehöhlt wird und diese daher für unzulässig 

erklärt. Aktuell steht auf Grund eines belgischen Antrags ein weiteres Urteil des EuGH - diesmal 

konkret zu den Sonderklagerechten in CETA - bevor. Die damit verbundene Unsicherheit und die 

Möglichkeit von Nachverhandlungen nimmt die Bundesregierung jedoch offenbar hin. 

Die Bundesregierung begibt sich außerdem ihrer Verhandlungsmöglichkeiten und verzichtet durch 

eine überhastete Genehmigung von CETA selbst in einem Bereich, der eindeutig nationale 

Kompetenz ist, auf ihre Einflussmöglichkeiten. Denn Sonderklagerechte sind seit dem Singapur­

Gutachten des EuGH eindeutig alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Diese können hier 

autonom entscheiden. 

Es ist daher nötig, diese Handlungsfähigkeit auch wahrzunehmen und Österreich vor den negativen 
Folgen von Konzernklagerechten zu schützen. 
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Der Nationalrat hat (vgl. Öhlinger, Art. 50 B-VG Rz 101, in: Korinek/Holoubek (Hrsg.), 

Bundesverfassungsrecht) und die dort zitierte Staatspraxis, sowie das Gutachten des 

Verfassungsdienstes, zitiert in Peter Fischer/Gerhard Hafner, Aktuelle österreich ische Praxis zum 

Völkerrecht, ZÖR 1982, 307f) die Möglichkeit, von sich aus die Genehmigung eines Staatsvertrages 

von der Erklärung eines völkerrechtlichen Vorbehalts durch den Bundespräsidenten anlässlich der 

Ratifikation abhängig zu machen: 

"Die ästerreichische Praxis geht - verfassungsrechtfich korrekt - davon aus, dass ein solcher 

Vorbehalt nicht nur ebenfalls der parlamentarischen Genehmigung bedart sondern auch vom 

Nationalrat abgeändert und auch auf Initiative (von Mitgliedern) des Nationalrates 

beschlossen werden darf" 

Das bedeutet, dass der Nationalrat durch Annahme des vorliegenden Antrags bewirken kann, dass 

die CETA-Sonderklagerechte in Österreich keine Wirkung entfalten. 

Die mögliche Durchführung einer Volksabstimmung über eine sonderverfassungsgesetzliche 

Ratifikationsermächtigung für CETA bleibt davon unbenommen. 
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